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 Veröffentlicht am 14.05.1998

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §137 idF 1994/550;

BDG 1979 §143 idF 1994/550;

Rechtssatz

Für die Einstufung im Funktionszulagenschema kommt es nicht primär auf die Bezeichnung des Arbeitsplatzes des

Beamten an, sondern auf den Inhalt des Arbeitsplatzes bezogen auf die gesetzlichen Kriterien. Eine allenfalls überholte

und nicht mit dem Gesetzeswortlaut idente Begri;sbezeichnung kann für die Einstufung im Funktionszulagenschema

nicht ausschlaggebend sein.
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